
Die den Origiflal belgefü8le Bau- und Leistungsbeschreibung nebst
beigefüglen P1änen ist dieser Abschrif! nicht bel8efüg!
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Vor mir, dem unterzeichneten Notar im Bezirk des Oberlandesgerichts

Frankfuri am l\,'lain

DR. KLAUS HACKENBERG

mit dem Amtssitz in 65760 Eschborn, Hauptstraße 87, erschien heute:

Herr Dieter Rose, geschäftsansässig Veitenmühlweg 2, 65510 ldstein'

Der Erschienene ist dem Notar von Person bekannt

Der Erschienene erklärte, daß er nachlolgend nich! im eigenen Namen auftrete son-

dern Erklärungen abgebe namens des

Bauunternehmers Dietmar Bücher, Veitenmühlweg 2, ldstein'

auforund Vollmacht vom 19.11 2001 - UR Nr' 563/2001 des Notars Dr' Berger'

ä-"i"in -, ai" o"l g"rrkundung in erster Ausfertigung vorlag und auf deren verlesen

unj [,'titausfertigen ats Anlage zu dieser Urkunde verzichtel wird'



De. Eßahießns efiltlrto auf Befiagen des Notars, daß 6r od6r eine der mit ihm beruf-
ldl wöundsflen Pgrsoosn bisher for d€n Bstsillgten in olner Angelegenheit, di6 Gs.
g€risland dirlssr BsiJrkundung ist, außsrhalb d6s Notaramts nichl lätia war oder isL

Der Erschieneno bat sodann um Beurkundung elnBr

TEILUNGSERKLARUNG NEbst MlrEIGENTüMER4RDNUNG
UNd BAUBESCHREIBUNG

und e*lärt6:
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Tellunoserkläruno
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§1

Herr Dietrnar Bücher, 65510 ldstein

- nachstehend Eigentümer genannt -,

ist Eigentümer des im Grundbuch des Amtsgerichts Frankfurt a.M. für
Bonames Blatt 4384, eingetragenen Grundstücks Gemarkung Bonames,

FlullS, Flurstück 1/12,9roß 979 qm,

- nachslehend "Grundbesitz" genannt -.

Der Eigentümer enichtet aufdiesem Grundbesltz ein Wohnhaus mlt 8 Eigentums_
wohnungen und 10 caragenplätzen in der Tiefgarage.

Ferner werden auf dem crundbesilz 2 oberirdische pKw-Abstellplätze als Besucher-
parkplätze ers_lellt, die in dem als Anlage zur Abgeschlossenheitsbescheinigung bei-
gefügten Freiflächenplan mit den Nrn. i und 2 gekeonzeichnel sind.

§2

Der.Eigenlümer teilt hiermjt das Ejgentum an dem vorgenannten crundbesitz gemäß
§ I WEG in Miteigentumsanteile auf in der Weise, daß mit jedem Miteigenlum;anteil
das Sondereigentum an einer in sich abgeschlossenen Wohnung (Wohnungseigen-
tum) oder Garagenplatz (Teileigentum) verbunden ist.
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Die einzelnen Einhejten sind in sich abgsschtos8en im Sinne d6s s 3 Abs. 2 WEG und
im Aufrsllungsplan mh sntsprechenden Nummem bozeichngt.

Auf die Grüß6 d€r fostgoseElen Miteigentumsanteilo hat ein6 etwaioe durcfi diB Bau-
ausfohrung bedingie Andsrung der Nutzflädro gegenüber den Bauz;lchnungen keinen
Einffuß.

Die. Tejlung wird vorgenommen gemäß der als Anlag€ dieser Urkunde beigefügen
Aufstellung.

Zu ieder Einheit g6h6rt ein mit gl8icher Nummsr bezeichneter Kellemum im Kellergs.
schoß.

Zu den Wohnungen Nr. 1 . 1 und I .2 g6hört eln ausschlloßliches, mlt dem sondorei-
genlum v€räußedldEs und voreöllches, allsiniges Nutrungsrecht an dsm cart8nan-
teil, welcüer in dem Aufrollungsplan mit der glsichen Faöe wl€ die Wohnuno oekenn-
z€ichnet lsl Sowelt diese alleinigen Nutrungsrecht€ bostehon, obtiegt dem Eärechtig-
|en d|e msge und Unterhaltung des betreffCnd8n cartenant6iles auie[ena Kosten.

Dls zu den Wohnungen 1.1 und 1.2 gghöranden Tsrass€n slnd durdl ein6 vsrlikalo
Abtrennung r,on den Gartenflädt€n gotßnnt. Die T€rass€n sind.iewsils Sond6r6igsn-
tum.

2.

§3

Wohnungseigentum lst das Sondereigentum an einer Wohnung in Veöindung
mit dem Miteigentumsantell an dem gemeinschafrlichen Eigentum, zu dem es
gehört (§ 1 Abs. 2 WEG). cemeinschafiliches Eigentum sind das crundst0ck
sowle dle Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die nicht im Sonder-
eigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen.

Miteigentum und Sondereigentumsrechte werden untrennbar miteinander ver-
bunden (§ 6 WEG).

Der Gegenstand des Sondereigentums sind die zur Wohnung gehörenden Räu-
mo sowie dle zu diesen Räumen gehörenden Bestandteile des cebäudes, die
verändert, beseitigt oder eingefügt werden können, ohne daß dadurch das qe-
meinschaflliche Eigentum ode[ ein auf Sondereigentum beruhendes Recht;ines
andoren Wohnungseigentilmers rlber das nach der beigefijgten Miteigentümer-
Ordnung zulässige l\,laß hinaus beeinträchtigt oder die äußere Gesialiung des
Gebäudes verändert wird (§ 5 Abs. 1 WEG).

Teile des Gebäudes, die frlr dessen Bestand oder Sicherheit erforderlich sind
sowie Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschafilichen Gebrauch der
Wohnungseigentümer dienen, sind nicht Gegenstand des Sondereigentums,
selbst wenn sie sich im Bereiche der im Sondereigentum stehenden Räume be-
Rnden (§ 5 Abs. 2 WEG).

Zum Sondereigentum gehören u.a.:
a) der Fußbodenbelag und der Deckenputz der im Sondereigentum stehenden

Räume:
b) die nichttragenden Zwischenwände;
c) der Wandputz und die Wandverkleidung sämflicher im Sondereigentum

t..

1.

4.
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steh€arden Räurns;
d) dh lnn€flSran der im Sondereigentum steh€ndsn Räum€;
e) Anlagon und EinrichtungBn innorhalb der im Sond€reig€ntum stshsnden

Räurn€, sor /sit sie nicht d6m gemeinschaftllchen Gsbrauci dor
Wohnungseigent0m€r dlsnen, insbesonder€ Waschund Badeelnrichtungen,
wandsdrränke, Garderobon sor/ie dio Zuund Ableitung€n der Veßiorgungs-
und Entwäosorungsanlagen jeder Art von dsn HauptsträngEn an, soweit diese
Gegenständg wesenuldro Bestandteile des Grundstockes im Sinne der §§ 93
bis 95 BGB sind.

§4

Die Rechte und michton der Wohnungs€lgonülmer unlsreinandet richten sich nach
dsn Vo,sdlrifrsn der §§ 10 bi8 29 wEG, sorveit sich nlcht eus d€n BBstimmungen der
Teilungssrklärung etwas andgreg ergibt.

Abv/€lchend und €rgänzsnd zu di§ssn Bostmmungen witd die Miteigentilmer-Ordnung
ver6inbarl, dle als AnlagE dieser U*unde als doren Bestandteil b€lgafllgt ist (§ 10 Ab8.
2 WEG).

Sowslt ln dl€sor Urkunde Bestlmmungen ober das Wohnungseigentum enthalten sind,
gBlton sle slnngsmäß in gleicherweise fÜr das Teileig€ntum.

§5

Die Kosten dieser Urkunde, ihrer Anlagen und ihres Vollzuges sind von den künftigen
Erwerbern im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile zu tragen.

§6

Der Eigentümer bewilligt und beantragt:

1. die Teilung des in § 1 bezeichneten Grundbesitzes in die Wohnungs- und Teilei-
gentumsrechte gemäß den vorstehenden Bestimmungen und gemäß der Anlage
'Aufstellung' in Verbindung mit der Abgeschlossenheitsbescheinigung nebst
Aufteilungsplan;

2. die Bestimmung gemäß der Anlage "Miteigentümer-Ordnung" als lnhalt des Son-
dereigentums in das Grundbuch einzutragen.

Gleichzeitig wird beantragt, die entsprechenden Wohnungs- und Teileigentumsgrund-
bücher anzulegen.

Die grundbuchamtliche Vollzugsmitteilung soll auch an den amtierenden Notar erfol-
gen.

o
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§7

B€i dE. Einrsichung dies€r Urkunde beidem Grundbuchamt wsrden als Anlage beige'
füSt

1. Bescheinigung über di6 Abgeschlossenheit;
2. Aufteilungsplan zur Beschginigung mit Stempel und Siegel.

B

Die Mit€lgentümerOrdnung, aufdie vorslehend Bezug genommen ist, ist dieser Ur-
kunde als Anlage boigef0gt.

c

Für das Bauvoftab€n gilt die Bau- und L€i§tungsb€sdrrgibung vom 04.07.2001 mit
dsn dazugeMrigen Plänen, dl6 dieser Utkunde als Anlage belgefogt lst.

lI/Wv:

D
Vollmacht

Die Notariatsangestgllten

1. Herr Herbert Schmidt,
2. Her Andreas Braune,
3. Frau Marion Dalmann,
4. Frau Verena Kremer

alle geschäftsansässig Hauptstraße 87, 65760 Eschborn,
Angestellte des amtierondon Notars, jeder für sich allein, sind bevollmächtigt, alle mit
dieser Urkunde und ihrer Durchführung im Zusammenhang stehenden Erklärungen
abzugeben und Anträge zu stellen, insbesondere auch Ergänzungen, Anderungen und
Berichtigungen zu erklären.

Vorstehendes Protokoll nebst Anlagen wurde dem Erschienenen vorgelesen, die der
Bau- und Leistungsbeschreibung als Anlage beigefügten Pläne zur Durchsicht vorge-
legt, von ihm genehmigt und wie folgt unterschrieben:
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Ar aoe ar Teilunossddärum

Wohnung-
Nr.

AUFSTELLUNG

Lage
Mibigentums-
anbil 10.000

't.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2
4.1
4.2

Ti€fgaragen-
Nr.

ErdgeBchoß
Edgerchoß
I . Obergesctoß
I . Obergssd:oß
2. Obergoschoß
2. Ob€rgeschoß
Staffelgesdroß
Sbff€lg€Echoß

Tiefgarag€

1.317
1.156
1.391
1.156
't.39'l
1.'151
1.156

982

o-

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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2 Seiten Anlaoe zur Teilunoserldärunq
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MITEIGENTÜMER. ORDNUNG

§r

Grundsatz

Filr die Rechtsverhälhisse der Wohnungseigentilmer untereinander gelten

dle Bestlmmungen des Wohnungseigentumsgssetses, soweit nicht in der

tiitungse*uru-ng und in dieser Gemeinschaff§ordnung etwas anderes be'
slimmt ist.

§2

Zweck der Baulichkeiten

Das Gebäude dient als Wohnhaus

Freiberufliche Praxen dilrfen nur eingerichtet werden, wenn durch den Betrieb

keine unzumutbare Belastung für die Bewohner zu erwarten ist'

Soweit behördliche Genehmigungen nach der Baunutzungsverordnung bzw

dem Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum einzuholen sind' ist dies

Sache desieweiligen Sondereigentümers.

Den jeweiligen wohnungseigentümern ist es gestrattet, auf eigene Ko§ten

Mariisen anzubringen, ohne daß dies der Zustimmung der übdgen ["liteigen-

tümer bedarf. Farbe und Ausstattung sind auf der ersten Wohnungseigen-

tümerversammlung fe§Eulegen

§s

Betriebskoslen

Die Eigentümer müssen alie Betriebskosten im Sinne von § 27 der 2. Berech-

nungsierordnung wie Wassergeld, Versicherungsprämien, Kosten für den

Haulmeister. Grundsteuern, öffentiiche Ausgaben usw.' soweit nicht eine ge-

sonderte Veranlagung eriolgt, gemeinsam tragen Die Kosten werden - sowelt

nicht von der WohnungseigentÜmergemeinschaft etwas anderes im Einzelfall

o



beschlossen wird - im Verhältnis der Mitsigentumsanteils umgelegt und sind

an den Verwaltal zu bezahlen.

§4

Kosten füt Heizung und Wasser

Die Kosten fürdie gemeinsarn6 Wasserversorgung werden nach den Ergeb-
nissen der eingebaulgn ählerauf dle wohnungseigenttimer umgelegt

Die Verteilung der Kosten filr die g€meinsame Heizung sowie die Kosten der
Wasserenvämung srfolgt zu 30 % nadl der beheizten Wohnfläche und zu
70 % nach dem durdt ent8prschends Moßeinrichtungen gemessEnen

Heizwärms- bzrt/. Warmwass€rveörauch,

§5

Rechtswirksamkeit

Sollte eine Bestimmung dieser Gemeinschafrsordnung der Rechtswirksamkeit
enlbehren, so sollen die anderen Bestimmungen hiervon nichl berÜhrt werden.
Dis Beteiligten sind in diesom Falle verpflichtet, die nichtige Bestimmung
durch eine gültige zu erseLen, die der nichtigen wirtschaftlich möglichst nahe
kommt-

§6

Verwaltuno

Zum ersten Verwalter wird

Herr Dietmar Bücher, Veitenmühlweg 2, 655'10 ldstein,

bestellt.

Die Verwalterbestellung beginnt mit Bezugsfertigkeit am 31.05.2002 und
endet am 31.12.2006.

Der VeMalter kann mit einer Frist von 3 i.4onaten zum Jahresende, erstmal§
zum oben genannten Termin, oder au§ wichtigem Grund von der Eigentümer-
gemeinschafl mil einfacher Slimmenmehrheil abgewählt werden. Dietmar
Bücher ist berechtigt, einem geeigneten Dritten die Verwaltung zu übertragen
und mit diesem einen VerwalteNertrag abzuschließen.


